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I. sozialrechtliche Abteilung 

Besetzung 
Bundesrichter Maillard, Präsident, 
Bundesrichter Frésard, Bundesrichterin Heine, Bundesrichter Wirthlin, Bundesrichterin Viscione, 
Gerichtsschreiberin Berger Götz. 

Verfahrensbeteiligte 
A.________, 
vertreten durch Fürsprecher Frank Goecke, 
Beschwerdeführer, 

gegen 

VAUDOISE ALLGEMEINE Versicherungs-Gesellschaft AG, Avenue de Cour 41, 1007 Lausanne, 
Beschwerdegegnerin. 

Gegenstand 
Unfallversicherung, 

Beschwerde gegen den Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 12.
Januar 2018 (UV.2017.00172). 

Sachverhalt: 

A. 
Der 1963 geborene A.________ gründete im Jahr 2005 die B.________ AG. In diesem
Kleinstunternehmen war er fortan als Getränkeauslieferer tätig und damit bei der VAUDOISE
ALLGEMEINE Versicherungs-Gesellschaft AG (nachfolgend: Vaudoise) obligatorisch unfallversichert.
Am 26. November 2012 stürzte er in die ungesicherte Öffnung eines Reparaturschachts. Die
erstbehandelnden Ärzte des Spitals C.________ diagnostizierten im Bericht vom 27. November 2012
eine Schulterluxation rechts nach ventral-kaudal mit Abrissfraktur des Tuberculum majus und minus.
Am 28. November 2012 erfolgte in diesem Spital eine Osteosynthese am proximalen Humerus
rechts. Die Vaudoise kam für die Heilbehandlung und das Taggeld auf. Sie holte Arztberichte ein und
veranlasste eine Observation des A.________, die zwischen dem 8. November 2013 und 21. Juni
2014 stattfand (Bericht vom 21. Juli 2014). Mit Verfügung vom 8. Mai 2015 verneinte sie eine
Leistungspflicht für die psychischen Beschwerden, da sie nicht adäquat unfallkausal seien. Seine
Einsprache wies sie mit Entscheid vom 13. Juli 2015 ab. 

B. 

B.a. Im Beschwerdeverfahren vor dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich legte
A.________ diverse neue Arztberichte auf. Die Vaudoise gab am 30. März 2016 das im Auftrag der
IV-Stelle des Kantons Zürich erstellte polydisziplinäre Gutachten des Swiss Medical Assessment-
and Business-Centers (SMAB) vom 12. August 2015 zu den Akten. A.________ reichte zu diesem
Gutachten Stellungnahmen des Psychiaters FMH Dr. med. D.________ vom 21. Februar 2016 und
des Orthopädischen Chirurgen FMH Dr. med. E.________ vom 4. April 2016 sowie diverse Berichte
des Spitals C.________ ein. Mit Entscheid vom 5. Januar 2017 wies das kantonale Gericht die
Beschwerde ab. In teilweiser Gutheissung der dagegen geführten Beschwerde hob das Bundesgericht
den kantonalgerichtlichen Entscheid auf und wies die Sache zu neuer Entscheidung an das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich zurück; im Übrigen lehnte es die Beschwerde ab
(Urteil 8C 184/2017 vom 13. Juli 2017). 
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B.b. Auf das bundesgerichtliche Rückweisungsurteil hin wies das Sozialversicherungsgericht des
Kantons Zürich die Beschwerde - ohne Durchführung weiterer Abklärungen - erneut ab (Entscheid
vom 12. Januar 2018). 

C. 
A.________ lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen und beantragen, es
seien ihm die gesetzlichen Leistungen aus dem Ereignis vom 26. November 2012 zu erbringen. 
Die Vaudoise schliesst auf Abweisung des Rechtsmittels. Das Bundesamt für Gesundheit verzichtet
auf eine Vernehmlassung. 

Erwägungen: 

1. 
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzungen gemäss
Art. 95 und 96 BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an
(Art. 106 Abs. 1 BGG). Es ist folglich weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente
noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als
dem angerufenen Grund gutheissen und es kann sie mit einer von der Argumentation der Vorinstanz
abweichenden Begründung abweisen. Immerhin prüft das Bundesgericht, unter Berücksichtigung der
allgemeinen Pflicht zur Begründung der Beschwerde (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG), grundsätzlich nur
die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE
141 V 234 E. 1 S. 236 mit Hinweisen). 
Im Beschwerdeverfahren um die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der
Unfallversicherung ist das Bundesgericht nicht an die vorinstanzliche Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhalts gebunden (Art. 97 Abs. 2 und Art. 105 Abs. 3 BGG). 

2. 
Das kantonale Gericht hat die rechtlichen Grundlagen betreffend den für die Leistungspflicht des
obligatorischen Unfallversicherers (Art. 6 UVG) erforderlichen natürlichen Kausalzusammenhang
zwischen dem Unfall und dem Gesundheitsschaden (BGE 134 V 109 E. 2.1 S. 111 f., 129 V 177 E.
3.1 f. S. 181) sowie die erforderliche Adäquanz des Kausalzusammenhangs bei psychischen
Unfallfolgen (BGE 115 V 133) richtig dargelegt. Gleiches gilt bezüglich des Beweiswerts von
Arztberichten (BGE 134 V 231 E. 5.1 S. 232, 125 V 351 E. 3a S. 352) und des massgebenden
Beweisgrads der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 138 V 218 E. 6 S. 221). Darauf wird
verwiesen. 

3. 

3.1. Das Bundesgericht bemängelte in seinem Rückweisungsurteil 8C 184/2017 vom 13. Juli 2017 (E.
5.1) namentlich, dass das kantonale Gericht nicht geprüft habe, ob beim Beschwerdeführer neben
einem psychischen auch ein anspruchsrelevanter somatischer Gesundheitsschaden bestehe. 

3.2. Im angefochtenen Entscheid wird dazu ausgeführt, die Beschwerdegegnerin habe (noch) nicht
darüber entschieden, ob ein somatischer Gesundheitsschaden vorliege und entsprechende
Ansprüche bestehen könnten. Sie habe diesbezüglich weder verfügt noch einen Einspracheentscheid
erlassen. In dieser Hinsicht fehle es nach wie vor an einem Anfechtungsgegenstand, weshalb darüber
nicht im vorliegenden Verfahren befunden werden könne. 

3.2.1. In der Tat beschränkt sich die Verfügung der Vaudoise vom 8. Mai 2015 auf die Frage, ob die
psychischen Beschwerden Folge des Sturzes vom 26. November 2012 sind. Eine Leistungspflicht
"für die Kosten der psychiatrischen Beschwerden" wurde mit der Begründung verneint, es liege kein
adäquater Kausalzusammenhang vor. Im Einspracheentscheid vom 13. Juli 2015 wurde bestätigt,
dass die Leistungseinstellung zu Recht erfolgt sei, weil die psychischen Beschwerden nicht
rechtsgenüglich auf den Unfall zurückgeführt werden könnten und somit "nicht zu Lasten des UVG-
Versicherers" gehen würden. Damit müsse von der beantragten Durchführung einer psychiatrischen
Begutachtung abgesehen werden. In der dem Bundesgericht eingereichten Stellungnahme betont die
Vaudoise, dass die somatischen Beschwerden "von der Verfügung (...) nicht betroffen" seien. Dies
habe sie schon in ihrer Eingabe vom 28. Oktober 2015 an die Vorinstanz betont. 

3.2.2. 

3.2.2.1. Das kantonale Gericht äussert sich nun im neuen Entscheid (auch) zum Zeitpunkt des
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Fallabschlusses, indem es den ärztlichen Stellungnahmen entnimmt, aus unfallchirurgischer Sicht sei
im Juli 2014 der medizinische Endzustand erreicht worden, nachdem eine im Mai 2014 in Erwägung
gezogene operative Entfernung des Osteosynthesematerials im Bereich der rechten Schulter als
Behandlungsoption mangels Zustimmung des Versicherten entfallen sei. Im September 2014 habe
der behandelnde Psychiater die von ihm attestierte (vollständige) Arbeitsunfähigkeit als
krankheitsbedingt bezeichnet und im Dezember 2014 sei die Behandlung im Schmerzambulatorium
mangels weiterer therapeutischer Optionen beendet worden. Es stehe damit fest, dass im Juli 2015
als dem für die Adäquanzprüfung massgebenden Zeitpunkt von der Fortsetzung der auf die
somatischen Leiden gerichteten medizinischen Behandlung keine namhafte Besserung des
Gesundheitszustandes mehr habe erwartet werden können. Die Prüfung der Adäquanz bezogen auf
diesen Zeitpunkt sei damit gerechtfertigt. 

3.2.2.2. Der Zeitpunkt des Fallabschlusses wird vom Versicherten nicht ausdrücklich bestritten. Er
macht jedoch geltend, dass die Unfallversicherung entgegen der Ansicht der Vorinstanz bereits über
sämtliche Unfallfolgen befunden habe. Es sei davon auszugehen, dass die Vaudoise angenommen
habe, die somatischen Unfallfolgen seien behoben, bzw. hätten nur noch symptomatisch bzw.
psychosomatisch behandelt werden können. Die Behandlung sei zum damaligen Zeitpunkt im
Schmerzambulatorium und ambulant bei einem Psychiater erfolgt, eine stationäre Weiterbehandlung
sei in einer Klinik für psychosomatische Leiden vorgesehen gewesen. Offenbar deshalb seien
sämtliche Unfallfolgen als "psychische Beschwerden" eingestuft und über die Adäquanz abgehandelt
worden. 

3.2.3. Mit Blick auf die ausdrückliche und konsequente Bezugnahme des Unfallversicherers auf die
psychischen Beschwerden in der Verfügung bzw. im Einspracheentscheid kann dem
Beschwerdeführer nicht beigepflichtet werden, dass gleichzeitig auch über die somatischen
Unfallfolgen (abschlägig) entschieden worden wäre. Die Vaudoise konzentrierte sich ausschliesslich
auf die Frage, ob sie eine Leistungspflicht für psychische Leiden trifft. Der Schluss der Vorinstanz,
wonach es somit bezüglich des somatischen Gesundheitszustandes an einem
Anfechtungsgegenstand fehle, weshalb darüber nicht im vorliegenden Verfahren befunden werden
könne, ist dennoch nicht haltbar, wie sich nachfolgend zeigt. 

3.2.3.1. Der Unfallversicherer hat den Fall unter Einstellung von Heilbehandlung und Taggeld sowie
Prüfung des Anspruchs auf Invalidenrente und Integritätsentschädigung abzuschliessen, wenn von
der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes
mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung
abgeschlossen sind (Art. 19 Abs. 1 UVG; BGE 134 V 109 E. 4.1 S. 113). Die Besserung bestimmt
sich namentlich nach Massgabe der zu erwartenden Steigerung oder Wiederherstellung der
Arbeitsfähigkeit, soweit unfallbedingt beeinträchtigt, wobei die durch weitere Heilbehandlung zu
erwartende Besserung ins Gewicht fallen muss. Unbedeutende Verbesserungen genügen nicht. Diese
Frage ist prospektiv zu beurteilen (RKUV 2005 Nr. U 557 S. 388, U 244/04 E. 3.1; Urteil 8C
285/2016 vom 22. Juli 2016 E. 7.1). 
Beim Fallabschluss hat der Unfallversicherer den Anspruch auf eine Invalidenrente und eine
Integritätsentschädigung zu prüfen (BGE 134 V 109 E. 3.2 S. 113). Ein separater Fallabschluss
einerseits für psychische und andererseits für somatische Beschwerden fällt daher nicht in Betracht.
Die Adäquanzprüfung ist bei Anwendung der vorliegend massgebenden Praxis gemäss BGE 115 V
133 in jenem Zeitpunkt vorzunehmen, in dem von der Fortsetzung der auf die somatischen Leiden
gerichteten ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes mehr
erwartet werden kann (BGE 134 V 109 E. 6.1 S. 116; Urteil 8C 170/2015 vom 29. September 2015
E. 5.2). Folglich muss die Unfallversicherung zur Bestimmung des Zeitpunktes des Fallabschlusses
über die somatischen Beschwerden im Bild sein. Aber auch bei der - unter Ausschluss psychischer
Aspekte vorzunehmenden - konkreten Prüfung der Adäquanzkriterien, so insbesondere bei der
Prüfung der Dauer und des Umfangs der physisch bedingten Arbeitsunfähigkeit, ist die
Unfallversicherung auf eine schlüssige und vollständige medizinische Aktenlage zu den somatischen
Unfallfolgen angewiesen. 

3.2.3.2. Die Beschwerdegegnerin hätte folglich die Kausalität sämtlicher Leiden prüfen müssen. Das
kantonale Gericht stellt zwar in diesem Zusammenhang korrekt fest, dass die Vaudoise sich auf die
psychische Problematik beschränkt hatte. Bei dieser Feststellung hätte es aber nicht sein Bewenden
haben dürfen. Denn entgegen der Ansicht der Vorinstanz gehören zum Anfechtungsgegenstand nicht
nur diejenigen Rechtsverhältnisse, über welche die Verwaltung tatsächlich eine Anordnung getroffen
hat. Vielmehr bilden auch jene Rechtsverhältnisse Teil des Verfahrensgegenstandes, hinsichtlich
deren es die Verwaltung zu Unrecht - in Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes sowie des
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Prinzips der Rechtsanwendung von Amtes wegen - unterlassen hat zu befinden, obwohl dazu nach
der Aktenlage oder den Parteivorbringen hinreichender Anlass bestanden hätte (vgl. Urteile 9C
309/2011 vom 12. Dezember 2011 E. 5.1 und 9C 694/2009 vom 31. Dezember 2010 E. 3.1; Urteile
des Eidg. Versicherungsgerichts I 2/06 vom 23. Mai 2006 E. 2.1; I 848/02 vom 18. August 2003 E.
3.2; I 347/00 vom 20. August 2002; vgl. ferner BGE 136 II 457 E. 4.2 S. 462 f.). 
Da es der Unfallversicherer unterlassen hatte, sich zum Anspruch auf Dauerleistungen wegen
allfälliger weiterhin bestehender somatischer Unfallfolgen auszusprechen, hätte das kantonale Gericht
dieses Versäumnis nachholen oder entsprechende Weiterungen veranlassen müssen. Dies wurde im
nunmehr angefochtenen Entscheid jedoch unterlassen. Das Bundesgericht sieht davon ab, die
Angelegenheit - zu diesem Zweck - ein weiteres Mal an die Vorinstanz zurückzuweisen. Denn im
Rahmen der Prüfung des Adäquanzkriteriums der physisch bedingten Arbeitsunfähigkeit lässt das
kantonale Gericht erkennen, dass die Aktenlage zur Prüfung dieser Frage nicht ergiebig sei. Da
demnach weitere medizinische Abklärungen - jedenfalls zum somatischen Leiden (Entwicklung und
Kausalität) - als notwendig erscheinen, geht die Sache an die Vaudoise zurück, damit sie den
Fallabschluss nach Analyse der Sachlage und allfälligen Ergänzungen gesamthaft vornehmen und
gegebenenfalls über Dauerleistungen verfügen kann. 

4. 
Die Rückweisung der Sache an den Versicherungsträger zu erneuter Abklärung (mit noch offenem
Ausgang) gilt für die Frage der Auferlegung der Gerichtskosten wie auch der Parteientschädigung als
vollständiges Obsiegen im Sinne von Art. 66 Abs. 1 sowie Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG, unabhängig
davon, ob sie beantragt oder ob das entsprechende Begehren im Haupt- oder im Eventualantrag
gestellt wird (BGE 137 V 210 E. 7.1 S. 271 mit Hinweisen). Demgemäss sind die Gerichtskosten der
Beschwerdegegnerin zu überbinden. Ferner hat sie dem anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer eine
Parteientschädigung auszurichten. 

Demnach erkennt das Bundesgericht: 

1. 
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des
Kantons Zürich vom 12. Januar 2018 und der Einspracheentscheid der VAUDOISE ALLGEMEINE
Versicherungs-Gesellschaft AG, vom 13. Juli 2015 werden aufgehoben. Die Sache wird zu neuer
Verfügung an die VAUDOISE zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen. 

2. 
Die Gerichtskosten von Fr. 800.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. 

3. 
Die Beschwerdegegnerin hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr.
2800.- zu entschädigen. 

4. 
Die Sache wird zur Neuverlegung der Parteientschädigung des vorangegangenen Verfahrens an das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich zurückgewiesen. 

5. 
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem
Bundesamt für Gesundheit schriftlich mitgeteilt. 

Luzern, 17. Juli 2018 

Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung 
des Schweizerischen Bundesgerichts 

Der Präsident: Maillard 

Die Gerichtsschreiberin: Berger Götz 
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